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Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der Freien De-
mokraten für ein Gesetz zur befristeten Flexibilisierung der Sonn-
tagsöffnung in der Corona-Pandemie – Drucks. 20/4201 – 

 

Sehr geehrter Herr Promny, 

gerne nutzen wir die Gelegenheit, zu dem Gesetzentwurf für ein Ge-
setz zur befristeten Flexibilisierung der Sonntagsöffnung in der 
Corona-Pandemie Stellung zu nehmen.  

In dem Änderungsvorschlag soll durch einen § 6 a (neu) eine befristete 
Corona-Sonderregelung für verkaufsoffene Sonntage ins Gesetz ein-
gefügt werden. Sie soll unter erleichterten Bedingungen während der 
Zeit der Coronapandemie Sonntagsöffnungen für den Einzelhandel er-
möglichen. Eine solche Sonderregelung begrüßen wir.  

Eine entsprechende Sonntagsöffnungsregelung war in den ersten Fas-
sungen der Corona-Kontakt– und Betriebsbeschränkungsverordnun-
gen enthalten. Wir gehen davon aus, dass der Neustart für den Einzel-
handel nach dem Lockdown schleppend verlaufen wird. Daher ist es 
wichtig, den Handel dann mit Aktionen zu beleben. Sonntagsöffnungen 
können dazu einen wichtigen Beitrag leisten.  

Es ist offenkundig, dass die Corona bedingten Lockdowns sehr viele 
Handelsbetriebe massiv wirtschaftlich belastet, in vielen Fällen ge-
schädigt haben. Es ist zu befürchten, dass eine größere Zahl von 
ihnen dadurch zur Aufgabe gezwungen wird und Arbeitsplätze verloren 
gehen. Welche Folgen dies für unsere Innenstädte haben wird, ist klar. 
Es bedarf daher äußerster Anstrengungen auf Bundes-, Landes- und 
kommunaler Ebene um diese Auswirkungen auf die Zentren unserer 
Städte und Gemeinden, soweit dies möglich ist, abzufedern.  
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Zwischen dem Land Hessen und Kammern und Verbänden ist Ende 
2020 das Bündnis für die hessischen Innenstädte beschlossen wor-
den. Eine Initiative, die von Seiten der IHKs angestoßen wurde und 
deren Zustandekommen wir sehr begrüßen. Diese Bündelung der 
Kräfte ist dringend erforderlich, um die gravierendsten Auswirkungen 
für die Einkaufsbereiche in den Gemeinden abzuwenden. Seitens des 
Landes sind aus dem Neuen Hessenplan 40 Millionen Euro für die In-
nenstädte bereitgestellt worden.  

Darüber hinaus sollte dringend die jüngste Änderung des Hessischen 
Ladenöffnungsgesetzes aus dem Dezember 2019 korrigiert werden. 
Die Änderung hat eine noch unsicherere Rechtslage hervorgebracht 
und zu noch weniger verkaufsoffenen Sonntagen geführt. Der Gesetz-
geber hat hier zugleich versäumt, eine Anpassung der Rechtslage an 
die veränderten gesellschaftlichen Gegebenheiten vorzunehmen, die 
wiederum als Ausgangspunkt einer Fortentwicklung der Rechtspre-
chung zu dieser Thematik hätte dienen können. 

Gerne stehen wir für Fragen zur Verfügung und bringen uns in das 
weitere Verfahren ein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Robert Lippmann            Dr. Alexander Theiss 
Geschäftsführer            Federführer Verkehr 
 


